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Was bedeutet „evaluieren“?

∞ Eine Evaluierung ist eine tatsachenbasierte
Beurteilung, wie erfolgreich eine Maßnahme (z.B.
Gesetzesvorhaben) war oder ist – im Bezug zu
den ursprünglichen Zielvorgaben.

∞ Die Beurteilung erfolgt im wesentlichen bezüglich:

≈ Relevanz

≈ Effektivität

≈ Effizienz

≈ Akzeptanz

≈ Verteilungseffekte

≈ Konsistenz
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Was bedeutet „evaluieren“?

In anderen Worten, eine Evaluierung überprüft:

Was wollten wir verändern?

Was haben wir vorgeschlagen?

Was ist tatsächlich passiert?

Haben wir das verändert, was ursprünglich
verändern werden sollte?
Wurden weitere Veränderungen verursacht?
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Warum nun Evaluierung von EU-
Politiken und Gesetzgebung?

Evaluierungen …

∞ … helfen beim Sammeln von Erfahrungen und
bei der Entwicklung von Politikmaßnahmen

∞ … bieten Schlüsselinformation und solide
Beweisführung

∞ … stellen den tatsächlichen Auswirkungen in der
realen Welt den vorausgesagten Veränderungen
gegenüber
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Evaluierung von Gesetzgebung
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Evaluierung von EU-Gesetzgebung
ist komplex

Beim Sammeln, Auswerten und Beurteilen von Datenmaterial muss
zum Beispiel das Folgende berücksichtigt werden:

∞ Vielzahl von Akteuren

∞ Verschiedene Arten von Politikmaßnahmen mit unterschiedlichem
Grad an (Rechts-)Verbindlichkeit

∞ Unterschiedliche Anwendungs- und Umsetzungsmethoden

∞ Mögliche Zielkonflikte zwischen Zielgruppen und anderen
Betroffenen

∞ Erwartete und unerwartete positive und negative Folgen

∞ Direkte und indirekte Auswirkungen
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Wichtige Punkte

• Nationale Gegebenheiten:
Bei der Evaluierung von EU-Gesetzgebung müssen
nationale Gegebenheiten und Besonderheiten
berücksichtigt werden

• Vergleichbarkeit:
Bei Daten und Statistiken, die von unterschiedlichen
Stellen gesammelt werden, muss Vergleichbarkeit sicher
gestellt sein

• Erwartungsdruck:
Die Vielschichtigkeit muss reduziert werden, indem sich
die Evaluierung auf gut abgegrenzte Themen und
Problembereiche konzentriert
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